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An den Grossen Rat 23.5348.03 
 
 
FD/P235348 
 
Basel, 28. Januar 2026 
 
Regierungsratsbeschluss vom 27. Januar 2026 
 
 
 

Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend «neues Steuerrech-
nungsmodell, statt Steuerinkasso auf die Unternehmen abwälzen» 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. Februar 2024 den nachstehenden Anzug (vormals 
Motion) Luca Urgese und Konsorten dem Regierungsrat zur Berichterstattung überwiesen: 
 

«Im Jahr 2017 hat es der Grosse Rat abgelehnt, im Kanton Basel-Stadt ein Lohnabzugsverfahren 
einzuführen (Geschäft Nr. 17.0347). Dieses Verfahren hätte vorgesehen, dass Arbeitgebende vom 
Lohn ihrer Angestellten einen Abzug vornehmen und den abgezogenen Betrag an die Steuerverwal-
tung abliefern müssen. Nun soll das Lohnabzugsverfahren mittels einer Volksinitiative nochmals zur 
Diskussion gestellt werden.  

Die Argumente, die gegen ein solches Lohnabzugsverfahren sprechen, sind nach wie vor gültig. Es ist 
jedoch unbestritten, dass Steuerforderungen für viele Menschen im Kanton ein Problem sind. Das hat 
zunächst damit zu tun, dass die Steuern - trotz kürzlich erfolgter Steuersenkung – einen substanziellen 
Teil des Einkommens in Anspruch nehmen. Zu viele Menschen schieben - teils aus finanzieller Not, 
teils aus falscher Priorisierung von Ausgaben, teils aber auch aus Nachlässigkeit - Steuerzahlungen 
auf, bis sie mit Steuerschulden konfrontiert sind und in Probleme geraten.  

Die Motionäre lehnen ein Lohnabzugsverfahren weiterhin entschieden ab. Es liegt in der Verantwor-
tung der Steuerpflichtigen, ihre Steuern rechtzeitig zu bezahlen. Schon heute können die Steuerpflich-
tigen mittels Dauerauftrag dafür sorgen, dass jeden Monat ein Teil ihrer Steuern an die Steuerverwal-
tung überwiesen wird. Es ist zudem naheliegend, dass gerade die Zielgruppe dieser Massnahme sich 
für ein Opt-out entscheiden und damit dem Lohnabzugsverfahren entziehen wird, weil das Geld an-
derweitig beansprucht wird. Schliesslich ist nicht einzusehen, wieso Steuern mittels eines solchen 
Lohnabzugs gegenüber anderen Forderungen privilegiert behandelt werden sollen. Eine solche Privi-
legierung ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.  

Statt das Inkasso der Steuern auf die Unternehmen abzuwälzen, sollte der Staat sich selbst um das 
Inkasso seiner Steuern kümmern. Die Motionäre schlagen deshalb folgendes Alternativmodell vor:  

- Der Kanton soll periodisch (z.B. monatlich oder nach Wahl der steuerpflichtigen Person) Rech-
nungen an die Steuerpflichtigen für einen Teilbetrag der Steuern verschicken.  

- Im Gegensatz zur heutigen Praxis, einmal jährlich eine unbezifferte Einladung zur Vorauszahlung 
zu verschicken, soll auf der Rechnung ein konkreter Betrag aufgeführt werden, welcher aufgrund 
der Vorjahressteuer berechnet wird.  

- Die Zahlung dieser Rechnung ist freiwillig. Es darf weniger (oder mehr) bezahlt werden. Es erfolgt 
kein Mahn- oder Inkassoverfahren.  

- Beim Versand dieser Rechnungen sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung und Automatisie-
rung ausgereizt werden, Z.B. Rechnungsversand per Mail, eBill oder LSV/LSV+, um die Kosten 
für den Kanton so gering wie möglich zu halten und den Prozess so weit wie möglich zu automa-
tisieren.  
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- Schliesslich soll der Kanton in geeigneter Form Unterstützung anbieten bei der Einrichtung eines 
Dauerauftrages für regelmässige Steuerzahlungen.  

Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand:  

- Die Selbstverantwortung der Steuerpflichtigen bleibt bestehen.  
- Der Staat wälzt den Aufwand für das Steuerinkasso nicht auf private Unternehmen ab. Diese 

werden nicht zusätzlich mit grossem bürokratischem Aufwand belastet. Sie werden auch keinem 
Haftungs- und keinem Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt.  

- Es erfolgt keine Privilegierung von Steuerforderungen des Staates gegenüber anderen privaten 
Forderungen.  

- Die wesentlichen Punkte des Lohnabzugsverfahrens - regelmässige Zahlung der Steuern, Opt-
out- Möglichkeit, Information der Steuerpflichtigen, Verzinsung - werden auch mit dieser Lösung 
umgesetzt.  

- Die Kosten dieser Lösung dürften günstiger sein, als das Lohnabzugsverfahren mit Entschädi-
gung der Arbeitgebenden für ihren Aufwand.  

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Vorlage zu unterbreiten, mit dem ein Steu-
errechnungsmodell im Sinne der vorstehenden Ausführungen eingeführt werden kann. Hierbei sind 
unter anderem die Kosten dieser Lösung den Kosten eines Lohnabzugsverfahrens (inkl. Aufwendun-
gen der Arbeitgebenden) gegenüberzustellen. Das Modell soll nach einem geeigneten Zeitraum aus-
gewertet werden, um zu beurteilen, ob die Zielgruppe effektiv erreicht und die Zahl der Steuerschuld-
ner reduziert werden kann.  

Luca Urgese, Daniel Seiler, Joël Thüring, Raoul I. Furlano, David Wüest-Rudin, Balz Herter» 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Anzugsanliegen 
Im Zentrum des vorliegenden Anzugs steht die Forderung nach periodischen Teilrechnungen für 
Steuerforderungen. Der Betrag soll dabei explizit auf der Rechnung aufgeführt werden und sich in 
seiner Höhe an der Vorjahressteuer orientieren. Dabei sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung 
möglichst genutzt und die Kostenaufwendungen dieses Modells denjenigen eines Lohnabzugsver-
fahrens gegenübergestellt werden.  

2. Aktueller Stand 
Damit wird im Kern die Einführung einer provisorischen Rechnung verlangt. Im Rahmen des Be-
richts vom 13. Dezember 2023 hat der Regierungsrat dargelegt, dass er bereits vorsehe, eine pro-
visorische Rechnung einzuführen, dass die Steuerverwaltung an der Umsetzung arbeite und dass 
er das Anliegen des vorliegenden Anzugs im Rahmen der Einführung der provisorischen Rechnung 
beantworten möchte (GRB 23.5348.02). Mit der Einführung der provisorischen Rechnung für die 
kantonalen Steuern wird das Hauptanliegen des vorliegenden Anzugs erfüllt werden. Die steuer-
pflichtigen Personen werden im Rahmen der provisorischen Rechnung einen konkreten Betrag zur 
freiwilligen Bezahlung erhalten. Die Arbeiten zur Einführung der provisorischen Rechnung benöti-
gen noch etwas Zeit. 
 
Zur Digitalisierung sei festgehalten, dass seit Oktober 2025 Veranlagungsverfügungen und Rech-
nungen auf Antrag elektronisch zugestellt werden. Die elektronische Rechnung (eBill) ist ein Ser-
vice von Schweizer Finanzinstituten, der es ermöglicht, Veranlagungsverfügungen und Rechnun-
gen direkt im eBanking-Portal zu erhalten und zu bezahlen. 
 
Betreffend kostenmässige Gegenüberstellung zum Lohnabzugsverfahren hat der Grosse Rat im 
Rahmen der kantonalen Volksinitiative «Keine Steuerschulden dank Direktabzug» am 22. Okto-
ber 2025 entschieden, dieser Initiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen 
(GRB 25/43/10G), worauf das Initiativkomitee die Initiative zurückgezogen hat. Am 23. Dezem-
ber 2025 wurden die Unterschriften für ein Referendum gegen den vom Grossen Rat 
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beschlossenen Gegenvorschlag bei der Staatskanzlei eingereicht. Das Zustandekommen des Re-
ferendums wurde am 21. Januar 2026 publiziert. Auch der Ausgang dieser Entwicklungen gilt es in 
vorliegender Sache abzuwarten. 

3. Antrag 
Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend 
«neues Steuerrechnungsmodell, statt Steuerinkasso auf die Unternehmen abwälzen» stehen zu 
lassen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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